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einmal den Dank des neuen Königs für die Unterstützung, die er bei Bischof 
Siegfried von Augsburg, dem zweiten Nachfolger Liutolds, für seinen Anspruch 
auf die Nachfolge Ottos III. gefunden hatte; das Bild Ulrichs repräsentierte die 
Augsburger Bischöfe insgesamt und die Stellung, die Heinrich ihrer Kirche zu­
erkennen wollte.

Das Bild gibt aber auch Auskunft über die Konzeptionen Heinrichs, über 
seinen Anspruch auf die Nachfolge im Königtum. Ganz konkret sind nämlich 
die Anfänge des Königtums Heinrichs II. mit dem Augsburger Heiligen verbun­
den. Indem er sich des Leichnams Ottos HL bemächtigte, den der Kölner Erz­
bischof Heribert von Italien nach Aachen geleitete, erhob Heinrich unüberseh­
bar seinen Thronanspruch. Er ließ die Eingeweide des verstorbenen Kaiser in 
Augsburg beisetzen, „in der Kapelle des heiligen Bischofs Ulrich, die zu dessen 
Ehren Liutold, der Bischof jener Kirche, im östlichen Teil des Klosters der heili­
gen Märtyrerin Afra hatte erbauen lassen“45. Eine Stiftung zu Ottos Seelenheil 
war mit dieser Beisetzung verbunden46. In der Sorge um die Beisetzung und die 
Memoria des verstorbenen Kaisers und als Anwärter auf dessen Thron war Hein­
rich in Verbindung zu Ulrich getreten. Er hatte sich nicht allein des Leichnams 
des Kaisers bemächtigt, sondern auch den hl. Ulrich für seine Zwecke „usur­
piert“, einen Heiligen, dem sich Otto DI. und sein Haus besonders verbunden 
fühlte, wie es die gleich zu besprechende Halberstädter Domweihe demonstriert 
hatte. Heinrich gerierte sich als Erbe des ottonischen Königtums und als Erbe 
der Verehrung Ulrichs als eines Heiligen, der diesem Königtum zugeordnet war.
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Dem Königtum blieb der neue Heilige auch weiterhin verbunden. Zur Gos­
larer Königspfalz, einem der Zentren der salischen Königsherrschaft, gehörte 
auch eine Ulrichskapelle, deren Patrozinium auf die Zeit Heinrichs II. zurück­


